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Entwicklung und 
Wirkungszusammenhänge 
der Rentenversicherung 
in Deutschland 

von Matthias Keese und Annika Meng 

Matthias Keese und Annika Meng sind Wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Finanzwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. In ihrer Forschungsarbeit be­
schäftigen sie sich mit verschiedenen Aspekten des demografischen Wandels, etwa 
Sparverhalten, Pflege und Alterssicherung. 

Die Alterssicherung stellt in vielen mo­
dernen Sozialstaaten nicht nur eine der 
traditionsreichsten und quantitativ wich­
tigsten Säulen der Sozialversicherung 
dar. Sie ist zugleich der sozialpolitische 
Bereich, der am stärksten durch den de­
mografischen Wandel herausgefordert 
wird. Deutschland bildet dabei keine 
Ausnahme. Die Geschichte der deut­
schen Rentenversicherung beginnt im 
Jahr 1889. Das sogenannte Gesetz zur 
Invaliditäts- und Alterssicherung diente 
jedoch eher der finanziellen Absiche­
rung im Invaliditätsfall als im Alter. Zu­
dem sollte die aufstrebende Arbeiterbe­
wegung geschwächt werden. Adressat 
war zunächst nur die gehobene Arbei­
terschicht, die ab dem 16. Lebensjahr 
versicherungspflichtig wurde. Nach 30 
Jahren Anwartschaftszeit und ab dem 
70. Lebensjahr wurde ein Rentenan-

spruch erworben, was angesichts einer 
im Vergleich zu heute deutlich niedri­
geren Lebenserwartung selten zutraf. 

Grundsätzliche Idee einer solchen 
Versicherung ist die Absicherung gegen 
zwei Risiken: Erstens können Ältere 
nicht in gleichem Umfang wie Jüngere 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen; die­
sen Einkommensverlust gilt es zu ver­
sichern. Zweitens deckt die Versiche­
rung das Langlebigkeitsrisiko ab. Be­
reits von Beginn an wurden die Renten 
durch einen Staatszuschuss und eine pa­
ritätische Beitragsfinanzienmg von Ar­
beitern und Arbeitgebern finanziert. Bei­
de Merkmale haben sich im Gmndsatz 
bis heute bewahrt. [m Jahr 1911 wurden 
auch Angestellte in die Rentenversiche­
rung einbezogen. Gleichzeitig wurde die 
Altersgrenze auf 65 Jahre gesenkt und 
erstmals eine Witwenrente eingeführt, 
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Abb. 1: Sozialleistungsquote für Alters- und Hinterbliebenenrente 
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ein derartiges Prinzip der intra­
generationell en Umverteilung 
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nahmen gehören die Anrech­
nung von Erziehungs- und 
H ochsc h ul aus b i I d u ngsze i ten 
oder die Übernahme von Ren­
tenbe itr~igen für Arbeitslose 

die Arbeiterinnen allerdings nur erhiel­
ten, wenn sie selbst berufsunftihig wa­
ren. 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 
die Vermögensbesländc der Rentenver­
sicherung angesichts der hohen Nach­
kriegsinflatioll praktisch wertlos. Nach 
einer kurzen wirtschaftlichen Erholung 
wurden die Leistungen infolge der Welt­
wirtschaftskrise im Jahr 1929 im Ver­
gleich zur Vorkriegszeit gekürzt. Die 
Antragstel1er mussten höhere An­
spruchsvoraussetzungen erml1en und 
wurden einer Bedürfiigkeitspriifung un­
terzogen. Unter der Herrschaft der Na­
tionalsozialisten in Deutschland dehn­
te sich der Kreis der Versicherten wei­
ter aus, so dass auch Selbständige der 
Versicherungspflicht unterlagen. Die 
Versicherten mussten sich um die 
"Vo lksgemcinschaft" verdient gemacht 
haben und erhielten lediglich cine nied­
rige Fürsorgeleistung, ral1s die Unter­
stützung durch die eigene Familie nicht 
ausreichte. Im Gegensatz dazu bietet die 
heutige Rentenversicherung (wie schon 
in der Weimarer Republik) eine teilha­
beäquivalclltc Leistung im Versiche­
rungsfa l1 , d.h. ein Versicherter, der re­
lativ höhere Beiträge an die Versiche­
rung entrichtet hat , erhält einen An­
spruch auf eine relativ höhere monat­
liche Rente. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wur­
de die Rentenversicherung wieder in 
den Zustand der Weimarer Republik 
zurück versetzt. Zusätzlich wurden die 
Renlen ab 1949 an die Lohn- und Prei­
sentwicklung gekoppelt. 1950 wurde 
die paritätische Finanzierung wieder 
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eingefUhrt. Der Kreis der Versicherten 
wurde sukzessive weiter ausgedehnt, 
etwa um Landwirte ( 1957) und Hand­
werker (1960). Dic hohen Wachstums­
raten im Zuge des deutschen Wirt­
schaflswlmders gingen mit einem star­
ken Anstieg der Nettoverdienste einher. 
Dies führte dazu, dass die Rentei,an­
sprüche allgemein stark anstiegen und 
die nun wieder leillmbeäquivalenleAus­
gestaltung des Versicherungssystems 
die Einkommenssichemng im Alter für 
weite Teile der Bevölkerung tatsäch­
lich erfiil1te. ' 

Prinzip des Umlagesystems 

Im Jahr 1957 wurde das Umlagesystem 
vol1ständig eingetührt.' Dabei werden 
die Beitragszahlungen der sozial vers i­
cl1erungsptlichtig Beschäftigten nicht in 
einem Kapitalstock angelegt (wie im 
Kapitaldeckungsvertahren), sondern di­
rekt an die aktuelle Rentnergeneration 
ausgezah lt. Damit kommt der interge­
nerationelJen Umverteilung eine zen­
trale Rolle zu. Das wesent liche Merk­
mal des Umlagesystems ist, dass der 
Rentenanspruch der heute Beschä ftig­
ten durch die zukünftige Generation ge­
deckt werden muss. Diese Generation 
arbeitet heute noch nicht oder ist noch 
nicht einmal geboren. Dies stellt eine 
implizite Staatsschuld dar, bestehend 
aus einem zukünftigen Rentenanspruch. 
Durch die nun großzügigere Ausgestal­
tung des Systems erhielt die damalige 
Rentnergeneration ein Einfiihrungsge­
schenk in Form von Renlenzah lungcn, 

durch die Bundesagentur fiir Ar­
beit. Man kann diskutieren, ob 

solche Maßnahmen Versicherungscha­
rakter haben oder ob sie nicht stattdes­
sen versic herungsfremde Leistungen 
darstel1en. Häufig wird der hohe Bun­
des zuschuss aus Steucnnitteln (jährl ich 
über 30% des Gesamtbudgets der Rcn­
tcnvcrsicherung4 ) mit der Existenz sol­
cher Leistungen begründet. 

Anstelle der starren Altersgrenze von 
65 wurden im RClltenrcfomlgesetz von 
1972 Oexible Altersgrenzen eingeftihrl. 
Eine derartige Verringerung oder Flexi­
bilisierung des RenteneintTiusalters oh­
ne Abschläge flihrt (ebenso wie eine 
Ausdehnung des Versichertenkreises) 
stets zu einem Anstieg der impliziten 
Staatsverschuldung, da der Anspruchs­
erweiterung keine Beiträge in der Ver­
gangenhe it gegenüber stehen, die heu­
tigen Beitragszahler aber implizit das­
selbe Anspruchsniveau in der Zukunft 
erwarten .5 

Die Höhe der individuel1en Rente be­
rechnet sich aus dem individuell erziel­
ten sowie dem durchschnittlichen jähr­
lichen Erwerbseinkommen aller Versi­
cherten. Daraus werden die individuellen 
Entgeltpunkte errechnet, die dann mit 
dem aktue l1en Rentenwert multipliziert 
werden. Damit ist das Rentenniveau 
(Lohnersatzrate) nicht gesetzlich fest­
gelegt. 

Entgeltpunkte und Rentenwert 

Das Rcntensystem des Jahres 1972 war 
überaus großzügig ausgestallet. So be­
lief sich die Lohnersatzrate auf unge­
fahr 70%1 des Nettolohns eines vcrsi-
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Fachbeitrag 

cherungspOichtig Beschäftigten mit 45 
Beitragsjahren (sogenannter Eckrent­
ner). Ein vorzeitiger Renteneintritt nach 
35 Jahren (Männer) bzw. 15 Jahren 
(Frauen) wurde nicht mit einer negati­
ven Anpassung der Renlen bestraft. Zu­
dem war es sehr leicht, Bemfsuntätig­
keits- oder Erwerbsminderungsrente zu 
erhalten, die zur häufigsten Rentenzu­
gangsform wurden. Auch der Übergang 
von Arbeitslosigkeit in Rente war stark 
vereinfacht. Zahlreiche ältere Arbeit­
nehmer gingen in den 1980er Jahren mit 
einer Kombination aus Abfindungen und 
Arbeitslosengeldansprüchen in den Ru­
hestand. Hinzu kam, dass immer mehr 
Versicherte von den Möglichkeiten der 
vorgezogenen Altersrente Gebrauch 
mach- tell. Die Sozialausgaben stiegen 
im Zuge dieser Entwicklungen stark an. 6 

Seit 1976 traten verstärkt systemische 
Schwierigkeiten der Rentenversicherung 
zu Tage. Durch die Kopplung an die Bmt-

Abb. 2: Entwicklung des Rentnerquotienten 
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cherung im Zuge der Wiedervereinigung. 
Die Renten in der DDR dienten nur zur 
Absicherung des Existenzminimums und 
halten einen deutlichen Abstand zum Ar­
beitseinkommen. Zum Zeitpunkt der Wie­
dervereinigung elTcichten die Renten im 
Durchschnitt 37% des Niveaus eines west­
deutschen Eckrentners. Bis zum Jahr 2000 
wurden die Leistungen entsprechend an­
gepasst. Aufgmnd der höheren Anzahl an 
Arbeitsjahren ist die durchschnittliche 
Rente eines ostdeutschen bis heute höher 
als die eines westdeutschen Rentners (vor 
allem bei Frauen)ß Eine weitere folgen­
reiche Maßnahme nach der Wiederver­
einigung war die großzügige Anwendung 
von Frühverrentungsmöglichkeiten. Da­
mit entgingen zwar zahlreiche ältere Be­
schäftigte drohender Arbeitslosigkeit, 
wurden aber zu Leistungsempftingem der 
Rentenversicherung.9 

Infolge der Rentenrefonnen 1992 und 
1999 wurden die Leistungsvorausset­

zungen erhöht. 
Eine frühere In­
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von Altersrente 
fi.ihrt seitdem zu 
deutlichen Ab­
schlägen in der 
Rente. Gleich­
zeitig werden 
die flexiblen Al­
tersgrenzen bis 
2017 schritt-

Verhältnis von Rentnern und sozialversicherungspflichtig Beschäftig~ 

ten in %. Renten wegen Alters ohne Erwerbsminderungsrenten. Oh­
ne BeSChäftigte bzw. Entgelte für eine Berufsausbildung oder wäh­
rend Rentenbezug oder einer Beschäftigung mit Entgelt in der Gleit­
zone oder Altersteilzeitbeschäftigung sowie ohne geringfügige 
Beschäftigung. Eigene Darstellung nach Daten der Deutschen Ren~ 
tenversicherung. 

weise angeho­
ben. 1n Damit 
wird das Sys­
tem versHirkt an 
den Beitrags­
einnahmen und 
nicht haupt­
süchlich an den 
erworbenen im-

tolohnentwicklung ist das Umlagever­
fahren abhängig von dcr Entwicklung des 
Arbeitsmarktes und durch den interge­
nerationeIlen Aspekt abhängig von der 
demographischen Entwicklung. Steigen­
de Arbeitslosigkeit und ein steigender 
Rentnerquotient begannen die Finanzie­
rung des intergenerationellcn Umlagesys­
tems zu gefahrden. Allerdings beinhaltet 
auch das Kapitaldeckungsverfahren de­
mographische und finanzielle Risiken. 7 

Eine letzte große Erweitel1lng des Ver­
sichertenkreises erfuhr die Rentenversi-
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pliziten Ansprü­
chen ausgerichtet. So wurden seit den 
1990er Jahren Korrekturfaktoren einge­
führt, die den steigenden Ansprüchen 
entgegenwirken. I I Dic Umstellung der 

Bruttolohnindexierung auf eine Aus­
richtung an den Nettolöhncil korrigier­
te erstmals die dynamische Rentenent­
wicklung der Rentenformel von 1957. 
Dadurch erhöht sich die heutige Rente 
nicht mehr automatisch mit den Beitrags­
und Steuererhöhungen. I ::! 

Einen deutlichen Einschnitt stellte zu­
dem die Riester-Refonl1 im Jahr 200 I dar. 

Erklärte Ziele der Refoml waren die lang­
fristige Stabilisierung der Beitrüge und 
des Rentenniveaus sowie die Ausweitung 
privater Altersvorsorge. Eine wichtige 
Maßnahme stellte die Anpassung der Ren­
tenfonl1el dar. Erstens bezieht sie jetzt 
Verändcrungen im Beitragssatz zur Ren­
tenversicherung mit ein. Zweitens berück­
sichtigt sie, dass Arbeitnehmer verstärkt 
privatc Altersvorsorge aufbauen sollen 
(sogenannte Riester-Treppe).1 3 Im Er­
gebnis schlagen sich steigende Belastun­
gen fi.ir die Einzahler in einer geringeren 
Lohnersatzrate für die jetzigen Leistungs­
empfänger nieder. 

Private Altersvorsorge 

Die private Altersvorsorge wird durch 
Zulagen und Steuervergünstigungen ge­
fördert (sogenannte Riester-Förderung). 
Förderberechtigt sind dabei 1I.a. Arbeit­
nehmer, Beamte, Arbeitslose sowie die 
Ehepartner von Riester-Spurem. Um die 
volle Riester-Förderung zu e rhalten, 
muss e in gesetzlich festgelegter Anteil 
vom Einkommen im Riester-Vertrag ge­
spart werden. 1m Ergebnis soll die AI­
terssicherung von einer Süule (umlage­
finanzierte Rentenversicherung) auf drei 
Säulen (zusätzlich die betriebliche und 
die private Altersvorsorge im Kapital­
deckungsverfahrcn) ausgcdehnt \verden. 

Im Jahr 2004 wurde mit dem Nach­
haltigkeitsfaktor, der das Verhältnis zwi­
schen sozialversicherungsptlichtig Be­
schäft:igten und RClltnem berücksichtigt, 
erneut die Rentenformelmodifiziert. 
Auch diese Maßnahme dämpft den An­
stieg des Rentenniveaus. 

Ein letzter wichtiger Baustein der 
Rentenpolitik des vergangenen Jahr­
zehnts ist die Einführung der Rente mit 
67. Ab 2012 wird das Eintrittsalter fiir 
die abschlagsfreie Altersrente schritt­
weise erhöht und liegt ab dem Jahr 2029 
bei 67 Jahren. Ein weiterer Korrektllr­
faktor in der Rcntcnformel sorgt dafi.ir, 
dass der Beitragssatz bis 2030 nicht über 
22% des sozialvcrsicherungspflichtigell 
Bruttoeinkommens ansteigt.14 Diese Fak­
toren führen, dem Gedanken des Umla­
gesystems folgend, auch für zukünftige 
Generationen zu Senkungen der Lohn­
ersatzrate. 

Das deutsche Rentensystem war in 
elen letzten Jahrzehnten deutlichcn Än-
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Abb. 3: Entwicklung des nominalen Rentenniveaus In den Jahren 2005 und 
2006 verhi nderte eine 
Schutzklausel eine Ren­
tenkürzlIng. In den J3h­
ren 2008 und 2009 wur­
den durch Aussetzen 
der Riester-Treppe au­
ßerplanmüßige Rente­
nerhöhungen durchge­
setzt (Stichwort Ren-
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Nachholung der dämp­
fenden Faktoren steht 
nach wie vor aus. lU 

Auch die Diskussion 
über die Aufweichung 

Eigene Darstellung. Quelle: Statistisches Bundesamt, BMAS, 
Deutsche Rentenversicherung Bund. 

derungen unterworfen, wobei die Re­
tonndynam ik in den letzten Jahren zu­
genommen hat. Dabei dient jede neue 
Refonn auch der Evaluation voraus ge­
gangener Veränderungen. Aber inwie­
weit wurden die erhofften Ziele erreicht? 
Welche Entwick lungen erfordern wei­
tere Anpassungen? 

Was die Reformschritte des vergan­
genen Jahrzehnts angeht, kann man ei­
nerseits durchaus von Erfolgen sprechen. 
Dies gi lt beispielsweise rur die Beitrags­
stabilisienmg oder den Anstieg des Ren­
tenzugangsalters. 15 Anderersei ts bleiben 
aber zahlreiche offene Fragen. Erstens 
sagt die Zahl der abgeschlossenen Ries­
ter-Verträge (13,8 Millionen Verträge"') 
nichts über den Erfolg der Fördemng pri­
vater Altersvorsorge aus. Interessant ist 
viel eher, ob die Steuennittel fiir Zulagen 
und Sondcrausgabell- abzug überhaupt 
effektiv eingesetzt werden und tatsäch­
lich zu e iner erhöhten Erspumis geführt 
haben. Empirische Untersuchungen 
nähren deutliche Zweifel damn. 17 

Zweitens ist das Vertrauen in die pri­
vate A ltersvorsorge ke inesfa lls unge­
trübt. So wurden bereits bis Ende 2007 
knapp eine Million Riester-Rentenver­
sichemngsverträge wieder gekündigt. IK 

Zudem sehen sich die Anbieter der Kri­
tik intransparenter Vertragskonditioncn 
und hoher Kosten ausgese tzt. 19 

Drittens stellt sich die kri tische Fra­
ge nach der konsequenten Umsetzung 
der beschlossenen Refonnschritte. Zwar 
können verschiedene Faktoren in der 
Rentenformel zu Leistungskürzungen 
ftihren. Jedoch wurden diese dämpfen­
den Fak toren mehrfach aufgeschoben. 
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oder gar Aussetzung der 
bereits beschlossenen 

Rente mit 67 weis t in diese Richtung. 
Vor dem Hintergrund einer alternden 
Wählerschaft ist zweifelhaft, ob die aus­
gesetz ten Reformschritte überhaupt 
nachgcholt werdcn. 

Sicher ist, dass die umlage finanzier­
lc Rentenversicherung auch zukünftig 
eine zentrale Ro lle für die Alterssiche­
rung in Deutsch land spielen wird. Ihre 
Funktionsf:ihigkeit zu bewahren, be­
deutet aber, sie zum einen an den Her­
ausforderungen des demografischen 
Wandels auszurichten und die erforder­
lichen Anpassungen zum anderen von 
einer langfrist igen Perspektive aus kon-
sequcnl umzusetzen. 
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